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An alle Professorinnen und Professoren für öffentliches Recht bzw. Strafrecht
Hannover, 22.11.2023

Sehr geehrte/r Frau/Herr Professor/in,

wie Sie sicher aus den Medien entnommen haben, will  die Ampelregierung Cannabis teilweise
entkriminalisieren. Von der geplanten Legalisierung wurde bereits Abstand genommen.

Das  Gesetzgebungsverfahren  ist  aktuell  am  Laufen,  die  erste  Lesung  fand  am  18.10.2023  im
Bundestag  statt  und  es  gab  eine  Gesundheitsausschuss-Sitzung  mit  Anhörung  von
Sachverständigen am 06.11.2023.

Nun ist es so, dass das Bundesministerium für Gesundheit seit Wochen öffentlich und in sozialen
Medien  eine  Kampagne  fährt,  mit  der  Aussage  „Cannabis  legal,  aber...risky“  und  ähnlichen
Sprüchen, die nach dem „aber“ folgen.

Auf Plakaten und in den sozialen Medien (z.B. Youtube Shorts) erscheint kein Hinweis, dass die
Gesetzgebung noch nicht abgeschlossen ist.

Im Anhang finden Sie Beispiele.

Es stellt sich die Frage, ob Bürger, die das Plakat oder die Social Media Beiträge gesehen haben,
nun davon ausgehen dürfen, dass Cannabis bereits legal ist?

Denn kein Bürger schaut morgens in das Bundesgesetzblatt, um zu prüfen, welche Gesetze sich
geändert haben oder neu eingeführt worden sind. Bürger achten wenn dann auf Plakate, Social
Media Posts und wenn es hoch kommt noch auf Spots im TV.

Müssen  Bürger  nicht  darauf  vertrauen  können,  dass  solch  eine  öffentliche  und  vermeintlich
amtliche  Bekanntmachung  bzw.  Verkündung  des  Legalitätsstatus’  von  Cannabis  den  Tatsachen
entspricht? Haben Bürger als Empfänger der Nachricht kein Schutzbedürfnis? Wie sollen Bürger die
Nachricht verstehen?

Ich habe lange recherchiert sowie ChatGPT ausführlich befragt, aber es gibt wohl keinen Fall in der
BRD-Geschichte, der ähnlich gelagert ist. Das ist meiner Meinung nach daher juristisches Neuland
und damit eine durchaus interessante Fragestellung.

Die  Ampelregierung  hat  erneut  die  Einführung  verschoben,  vom  01.01.2024  auf  nun  den
01.04.2024, die Kampagne läuft aber weiterhin.

Daher möchte ich Ihre Einschätzung dazu erfragen und auf meiner Webseite sowie Social Media
Kanälen veröffentlichen. 



Ich frage alle Personen an, die zu der Frage eine Einschätzung geben könnten, um ein möglichst
breites  Meinungsbild  zu  erhalten;  denn  zu  der  Frage  wird  es  denke  ich  keine  einheitliche
Antworten geben, vielleicht aber eine Tendenz.

Auf meiner Webseite finden Sie unter dem Menüpunkt „Neuigkeiten“ eine Liste der Personen, die
ich anfrage.  Dort  würde ich auch zu jeder angefragten Person die Antwort,  so denn erhalten,
einpflegen, sowie in Social Media posten. Ihre Zustimmung benötige ich dafür bitte explizit am
Ende Ihrer eventuellen Antwort oder per Mail.

Sofern Sie keine Einschätzung geben wollen, bitte ich um kurze Mitteilung. In dem Fall schreibe ich
in die Liste „Möchte keine Einschätzung abgeben“.

Sofern Sie keine Einschätzung geben können, bitte ich ebenfalls um kurze Mitteilung. In dem Fall
schreibe ich in die Liste „Außerhalb des Kompetenzbereiches, Einschätzung daher nicht möglich“. 

Wenn ein individueller Eintrag in der Liste gewünscht wird, wäre das auch möglich.

Sofern  gar  keine Antwort  von Ihnen kommt,  würde ich  in  die  Liste  schreiben „Keine Antwort
erhalten“, nach eine Wartezeit bis zum 15.12.2023. Vor Weihnachten möchte ich alle möglichen
Antworten (aus persönlichen Gründen) erhalten. Bitte den Termin nicht als „Frist“ im Sinne von
„Druck“ verstehen.

Die Fragestellung ist neu und geht an viele Adressaten; Sie haben eventuell viel Arbeit und keine
Zeit oder andere Gründe, die gegen eine öffentliche Einschätzung sprechen. Daher besteht vollstes
Verständnis, wenn Sie keine Einschätzung abgeben können oder wollen bis dahin.

Mir geht es nicht um die Frage der Legalisierung von Cannabis an sich. Die Frage nach der Legalität
von Cannabis muss die Politik klären, so hat es das BVerfG auch mehrmals bestätigt, wie Sie sicher
wissen. Es könnte aber auf den Plakaten auch genauso gut stehen „FS Klasse B mit 7,5 to LKW
legal,  aber...risky“  und Bürger  würden dann davon ausgehen,  sie  dürften wie  früher  mit  ihrer
Klasse B LKW führen, obwohl noch gar kein Gesetz dazu verabschiedet oder geändert worden ist. 

Eventuell gibt es noch weitere juristische Sachverhalte, die Sie aus der Plakataktion entnehmen
können. Wenn dem so ist,  bitte gerne auch kommentieren.  Ich könnte mir  auch weit  entfernt
vorstellen, dass ein Aufruf zum Begehen von Straftaten vorliegen könnte.

Wenn Sie mit Ihren Kollegen der Fakultät eine gemeinsame Einschätzung abgeben wollen, statt
Einzelmeinungen, bin ich damit selbstverständlich auch einverstanden. 

Die konkrete Frage lautet:

Könnte sich ein/e Bürger/in in einem Strafverfahren wegen dem Besitz oder Anbau von Cannabis
zum Eigenkonsum auf die „vermeintlich amtliche öffentliche Bekanntmachung des Legalitätsstatus’
von Cannabis per Plakat und Social Media“ beziehen, so dass es zu einer Straffreiheit kommen
könnte? Wäre die Tat weiterhin rechtswidrig? Bestünde weiterhin Schuld? 



Kurz zu mir: Seit 2013 betreibe ich einen Streckmittelmelder für Cannabis-Konsumenten. Auf der
Webseite  können  sich  Konsumenten  gegenseitig  vor  verunreinigtem  Cannabis  in  ihrer  Region
warnen,  anonym.  Von Zeit  zu  Zeit  stelle  ich  an  Behörden oder  die  Politik  Fragen zum Thema
Cannabis, zu finden unter Neuigkeiten auf der Webseite. 

Ich danke herzlich vorab für eine eventuelle Antwort mit einer Einschätzung zu der Frage und
Erlaubnis diese auch zu veröffentlichen.

Mit freundlichen Grüßen

Matthias Friedrich – www.dirty-weed.com

Plakate:

15.10.2023, Hannover-Misburg



15.10.2023, Hannover-Misburg



22.11.2023, Youtube



22.11.2023, Twitter


